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der Konflikt des Glaubens und Unglaubens. Alle Epochen, in
welchen der Glaube herrscht, unter welcher Gestalt er auch
wolle, sind glänzend, herzerhebend und fruchtbar für die
Mitwelt und Nachwelt. Alle Epochen dagegen, in welchen
der Unglaube, in welcher Form er sei, einen kümmerlichen

Sieg behauptet, und wenn sie auch einen Augenblick mit einem
Scheinglauben prahlen sollten, verschwinden vor der Nachwelt,
weil sich niemand gern mit der Erkenntnis des Unfruchtbaren
abquälen mag", schreibt Goethe. Wir Menschen des XX.
Jahrhunderts aber haben den Glauben verloren!

HANDELSNACHRICHTEN
Schweizerische Aus- und Einfuhr von ganz- und halbsei-

denen Geweben und Bändern im Monat Januar :

Ausfuhr
Seidenstoffe Seidenbänder
q 1000 Fr. q 1000 Fr.

Januar 1931 160,800 8,648,000 23,600 1,146,000
Januar 1930 167,500 10,864,000 24,600 1,227,000

Einfuhr:
Seidenstoffe Seidenbänder

q 1000 Fr. q 1000 Fr.
Januar 1931 94,000 3,458,000 1,400 116,000
Januar 1930 79,000 3,338,000 1,400 125,000

Freipaßverkehr in Seidenwaren. — Aus dem Jahresbericht
der Zürcher Freilager Ä.-G. in Älbisriedsn geht hervor,
daß während des Jahres 1930 im Freipaßverkehr 9634 Stück Sei-
dengewebe im Gewicht von 26,166 kg zur Ansicht mit Frist von
10 Tagen abgefertigt worden sind. Durch das gleiche Freilager
sind im Veredlungsverkehr im abgelaufenen Jahr weitere
78,594 Stück Seidengewebe abgefertigt worden, wobei sich die
Zahl der Freipaßlöschungen auf 35,800 Stück belaufen hat.
Zu diesen Zahlen gesellen sich noch die allerdings viel ge-
ringeren Mengen, die die Zollfreilager in Basel und Genf
durchlaufen haben.

Schutz des Namen „Seide". — Im Zusammenhang mit den
in den verschiedenen Ländern und auch von der Internationalen
Seidenvereinigung unternommenen Schritten gegen die un-
richtige oder irreführende Bezeichnung von Waren aus Kunst-
seide, gehen Maßnahmen Hand in Hand, die vorläufig von
Frankreich und von Italien auf gesetzgeberischem Wege ge-
troffen werden, um den Namen Seide ausschließlich dem Er-
Zeugnis des Seidenwurms vorzubehalten. In Frankreich
ist ein dahinzielender Gesetzesvorschlag Méjean-Bose vom
Senat schon angenommen worden, bedarf jedoch noch der
Gutheißung durch die Kammer.

In Italien ist am 10. Februar 1930 der italienischen Re-

gierung ein Gesetzesentwurf vorgelegt worden, dessen Haupt-
bestimmungen folgendermaßen lauten: Der Name Seide und
die von diesem Wort abgeleiteten Bezeichnungen dürfen nur
für Spinnstoffe, Gewebe und Waren verwendet werden, die das

Erzeugnis vom Cooon des Seidenwurmes sind. Die Spinn-
Stoffe, Gewebe und übrigen Waren aus Seide müssen, be-
vor sie in den Handel gelangen, mit einem besondern Zei-
chen versehen sein. Diese Marke wird auch darüber Auf-
Schluß geben, ob es sich um erschwerte oder unerschwerte
Seide handelt. Der italienische Zolltarif wird die im Zu-
sammenhang mit diesen Vorschriften erforderlichen Abände-
rungen und Ergänzungen erhalten. Zuwiderhandlungen gegen
diese gesetzlichen Bestimmungen, sind mit einer Buße bis
zum Betrage von 5000 Lire zu ahnden, sofern die Uebertretung
nicht einen besonders schwerwiegenden Fall darstellt. Als
Kläger können jeweilen, neben dem Ente Nazionale Serico,
auch die Berufsverbände auftreten.

Bei diesem Gesetzesvorschlag, dessen Annahme durch die
Regierung und durch das Parlament schon heute gesichert er-
scheint, ist hervorzuheben, daß sich Italien nicht nur auf
den Schutz des Namen Seide beschränken, sondern auch den
Käufer darüber aufklären will, ob es sich bei dem Gewebe
um erschwerte oder unerschwerte Ware handelt. Eine solche
Vorschrift ist neu und für das Geschäft in Seidenwaren zwei-
feiles von weittragenden Folgen. Sie ist wohl auf das Drängen
der italienischen Rohseidenindustrie zurückzuführen, die auf
diesem Wege eine Bevorzugung der unerschwerten Ware und
damit eine Steigerung des Bedarfs an natürlicher Seide zu
erreichen hofft.

Polen. — Seidenbefrug in Lodz. Unser polnischer Mitar-
beiter schreibt uns: Durch die Machenschaften eines bedeuten-

den Seidenkonzerns, der in Frankreich, England und der
Schweiz große Fabriken besitzt und vor einiger Zeit auch in
Lodz eine Niederlassung eröffnete, ist der polnische Fiskus
um mehrere Millionen Zloty geschädigt worden. Die Lodzer
Niederlassung hat laufend größere Quantitäten minderwertiger
Seidenhalbfabrikate hergestellt, die gemäß den bestehenden
Bestimmungen zur Veredlung an die ausländischen Betriebe
des Konzerns geschickt und später nach erfolgter Appretur
nach Lodz zurückgeschafft wurden. Bei diesen Rücksendungen
hat es sich aber nicht um die gleiche, sondern um hoch-
wertige, im Ausland hergestellte Seidenwaren gehandelt. Die
Angelegenheit wurde zunächst von der Handelskammer in
Lodz geprüft, und bildet nun Gegenstand einer Untersuchung
durch die fiskalischen Behörden. Es steht bereits fest, daß
allein der Betrug, den der Zoll für die importierten Seiden-
waren ausmacht, sich auf mehrere Millionen beläuft. Dr. F. S.

Polen. — Die Lodzer Seidenindustrie sucht Absatz in Skan-
dinavien. Die Lodzer Seidenindustrie bemüht sich in der
letzten Zeit um die Bearbeitung des skandinavischen, in erster
Linie des schwedischen Marktes. Die in dieser Richtung ange-
stellten Untersuchungen eröffnen nach Auffassung Lodzer Tex-
tilkreise gute Absatzmöglichkeiten für polnische Seidengewebe
auf den skandinavischen Märkten. Im Zusammenhang damit
macht die Lodzer Seidenindustrie alle Anstrengungen beim
Finanzministerium wegen Zollrückersfaftung für Seidengarn bei
der Ausfuhr, wodurch sich die Exportchancen erheblich bes-
sern würden. Dr. F. S.

Argentinien. — Die Veröffentlichung der neuen argen-
tinischen Zölle für seidene Gewebe und -Tücher in der Januar-
Nummer der „Mitteilungen", ist nach neuen Meldungen noch
dahin zu ergänzen, daß die halbseidenen Gewebe der (von
uns nicht aufgeführten) T.-No. 2021 und 2048, die weniger als
40 o/o Seide enthalfen, nicht unter das Dekret vom 19. Dezem-
ber 1930 fallen. Es bleibt also bei den unter diese T.-No.
aufgeführten Waren bei dem Wertzoll von 25 o/o mit Zu-
schlagszoll von 7o/o.

China. — Neuer Zolltarif. Als Ergänzung zu der in der
letzten Nummer der „Mitteilungen" veröffentlichten Meldung
über den am 1. Januar 1931 in Kraft getretenen neuen Zoll-
tarif, lassen wir nunmehr die neuen Ansätze für Seiden-
waren folgen (1 Pikul 100 Catties; 1 Catty 604,79 g;
1 Goldeinheit Fr. 2,073):

Neuer Zoll
Verzollungs- (in Goldeinhei-

T "VL-v grundlage ten oder in ®/o
* • -NO" vom Wert)
113 Satin aus Naturseide oder Baumwolle:

a) glatt Catty 1.60

b) gemustert Catty 3.20

c) im Garn gefärbt Catty 4.10

114 Seidengewebe, auch mit anderen
Spinnstoffen gemischt, nicht an-
derweitig genannt:
a) aus Naturseide Wert 45 o/o

b) aus Kunstseide Wert 45 o/o

c) aus Natur- und Kunstseide Wert 45 o/o

d) aus Naturseide und Wolle oder
aus Naturseide und Wolle und
Pflanzenfasern Wert 45 o/o

e) aus Kunstseide und Wolle oder
aus Kunstseide und Wolle und
Pflanzenfasern Wert 45 o/o

f) aus Naturseide und Pflanzen-
fasern Wert 35 o/o

gj aus Kunstseide und Pflanzen-
fasern Werf 35 o/o

111 Seidenbeuteltuch Wert 15o/o
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